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In den folgenden Broschüren sind die wichtigsten Themen 
im Musikbereich praktisch aufbereitet und zusammengefasst:

• �Überleben im Musikbusiness – Handbuch für  
Komponist_innen und Musiker_innen in Österreich (PDF)

• �Copyright – Urheberrecht für junge Musiker_innen (PDF)
• �Release It – Musik veröffentlichen und vertreiben (PDF)
• �Live – Konzerte spielen und veranstalten (PDF)
• �Austrian Music Export Handbook (PDF)

Alle verfügbar auf: 
www.musicaustria.at/praxiswissen/downloads
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KOLLEK TIV VERTR ÄGE  FÜR 
(U N)SELB STSTÄ NDIGE
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Clemens Christl

VERBINDLICHE EINKOMMENSUNTERGRENZEN

KOLLEKTIVVERTRÄGE FÜR (UN)SELBSTSTÄNDIGE:

Kollektivverträge als Instrument zur Festlegung von Min-
desteinkommen und Rahmenbedingungen im Job decken in Ös-
terreich fast alle Arbeitsverhältnisse ab. Kunst und Kul-
tur sind eine der großen Ausnahmen. Und: Bislang waren 
Kollektivverträge fast ausschließlich zwischen Arbeitge-
ber_innen und Arbeitnehmer_innen möglich. Das ändert sich 
aktuell: Zwei mögliche Zugangswege lassen zum Zeitpunkt 
der Veröffentlichung dieses Textes auch Kollektivverträge 
für Selbstständige absehbar werden.
Ein Zugangsweg öffnet sich über das Urheber_innenrecht, 
das nun theoretisch erlaubt, gemeinsame Vergütungsregeln 
zwischen Verbänden von Urheber_innen und ihren Verwer-
ter_innen abzuschließen. Der andere Weg ist wesentlich 
unkonkreter abgesteckt durch Leitlinien der europäischen 
Kommission, nach denen bestimmte Formen von Kollektivver-
trägen zwischen Verbänden von Selbstständigen nicht mehr 
dem Wettbewerbsrecht unterliegen (und somit legal möglich 
werden). Was können sie, für wen – und wovon reden wir 
hier?

I N S T R U M E N T  E I N S :  G E M E I N S A M E  V E R G Ü T U N G S R E G E L N

Beim Urheber_innenrecht sind schon sehr lange Forderungen 
nach einem deutlichen Ausbau der vertragsrechtlichen Kom-
ponenten aufrecht (Stichwort: Urheber_innenvertragsrecht 
UVR). Ein kleiner Teil davon wurde mit der Novelle 2021 
umgesetzt: Neben anderem wurde die Möglichkeit geschaffen, 
gemeinsame Vergütungsregeln zwischen Verbänden von Urhe-
ber_innen und ihren Verwerter_innen (Verlage, Labels, aber 
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sind nicht abschließend aufgezählt, zielen im Kern aber 
auf Vergütungen nach dem Urheber_innenrecht. Das zentra-
le Problem ist recht offensichtlich die Suche nach einem 
verhandlungswilligen Gegenüber – das zeigt auch die lange 
Geschichte in Deutschland, wo es aufgrund der Unwillig-
keit der Verwerter_innenverbände noch keine Kunstsparte zu 
allgemeinen Vergütungsregeln geschafft hat (abgesehen von 
kleineren zwischen Verbänden der Urheber_innen und bei-
spielsweise einzelnen Verlagen).
In Österreich gibt es allerdings ein vorgelagertes Prob-
lem: Die Regelung ist einerseits so großzügig, dass ab-
geschlossene gemeinsame Vergütungsregeln auf eine ganze 
Sparte anzuwenden sind. Das heißt allerdings andererseits, 
dass beide Verhandlungspartner_innen repräsentativ für das 
jeweilige Feld sein müssen – eine Frage, zu deren Prüfung 
die Aufsichtsbehörde der Verwertungsgesellschaften ver-
pflichtet wurde. Feste Kriterien für die Zuerkennung der 
Repräsentativität sind dementsprechend ein erster Schritt 
zur Umsetzung. Aktuell geht es noch um die Frage, wer al-
ler zu einer bestimmten künstlerischen Berufsgruppe zu 
zählen ist. Seitens der Künstler_innen sind bereits einige 
Akteur_innen an der Arbeit für die Zuerkennung der Reprä-
sentativität. Auf der Gegenseite möglicher Verhandlungen 
sind noch keine darum aktiv bemühte Akteur_innen bekannt.

I N S T R U M E N T  Z W E I :  L E I T L I N I E N  D E R  E U R O P Ä I S C H E N 
K O M M I S S I O N

In einem bisher beispiellosen Akt hat die europäische Kom-
mission als Hüterin des europäischen Wettbewerbs (Grund-
pfeiler der EU) entschieden, dass sie in bestimmten Be-
reichen den Schutz der sozialen Absicherung und eines 
ausreichenden Einkommens höher bewertet als den wirt-
schaftlichen Wettbewerb. Hintergrund ist die oft absurd 
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anmutende bisherige Haltung, dass alle Selbstständigen, 
von dem_der Einzelnen bis zum großen Konzern, in diesem 
Kontext gleich zu behandeln sind. Die Neu-Positionierung 
erfolgte allerdings nicht durch ein sofort rechtswirksames 
Instrument, sondern in Form von Leitlinien zur Auslegung 
des europäischen Wettbewerbsrechts. Entsprechend reicht 
die juristische Einschätzung von vorsichtig bis enthu-
siastisch. Einig sind sich die Jurist_innen im Wesentli-
chen darin, dass die ersten Kollektivverträge nach diesen 
Leitlinien vor dem EuGH landen werden, wo voraussichtlich 
nachträglich die Festlegung von Kriterien und Rechtsrahmen 
erfolgen wird, was Jahre dauern kann. 

K O L L E K T I V V E R T R Ä G E  F Ü R  S O L O - S E L B S T S T Ä N D I G E

Durch diese Leitlinien sollen Kollektivverträge für be-
stimmte Gruppen von Solo-Selbstständigen ermöglicht werden. 
Sie adressieren dabei vor allem die stark wachsende Zahl 
an Solo-Selbstständigen, Probleme mit Scheinselbstständig-
keit und der damit einhergehenden Erosion von sozialer Ab-
sicherung und nicht zuletzt jene Gruppen von Solo-Selbst-
ständigen, deren Verhandlungsmacht eng von wirtschaftlich 
viel stärkeren Gegenübern eingeschränkt ist (z. B. Urhe-
ber_innen gegenüber ihren Verwerter_innen). Absolut nicht 
anwendbar sind die Leitlinien in wirtschaftlichen Zusam-
menhängen zwischen Solo-Selbstständigen und „End-Verbrau-
cher_innen“ (bei Ticket- oder anderen Verkaufspreisen). 
Und: Die Leitlinien stellen nicht auf die jeweils nationale 
Gesetzgebung ab. In Österreich braucht es beispielsweise 
gesetzliche Änderungen, um Verträge nach diesen Leitlinien 
ins Korsett der Kollektivverträge einzupassen. Geltung ha-
ben solche Verträge damit bis auf Weiteres nur für die Ab-
schließenden. Wenn das Verbände sind, dann nur für deren 
Mitglieder. Eine unmittelbar einklagbare Rechtswirkung ist 
ebenfalls noch ausgeschlossen.
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K O L L E K T I V V E R T R Ä G E  I N  Ö S T E R R E I C H

Kollektivverträge, wie wir sie bisher kennen, legen – in 
aller Verkürzung – einen Mindestrahmen für Anstellungen (am 
wichtigsten: das Mindestgehalt) fest. Sie werden zwischen 
Verbänden von Arbeitgeber_innen (oft die Wirtschaftskam-
mer) und Arbeitnehmer_innen (meist die Gewerkschaft) ver-
handelt und gelten entsprechend dem Arbeitsverfassungs-
gesetz. Kollektivverträge sind in Österreich unmittelbar 
rechtsverbindlich, und durch die sogenannte Außenseiter-
wirkung sind sie auch auf Arbeitnehmer_innen anzuwenden, 
die nicht Mitglied jenes Verbands sind, der für die Ar-
beitnehmer_innenseite verhandelt hat. Derzeit begrenzt das 
österreichische Arbeitsverfassungsgesetz die Kollektiv-
vertragsfähigkeit allerdings auf Verbände, die entweder 
ausschließlich Interessen von Arbeitnehmer_innen oder von 
Arbeitsgeber_innen vertreten. Das ist ein nicht unwesent-
liches Hindernis im Kunst- und Kulturfeld, wo diese Inter-
essen nur zu oft nicht nur im Verband, sondern sogar in den 
einzelnen Personen kollidieren. Wie jedes Gesetz hat aber 
auch das Arbeitsverfassungsgesetz kleine Ecken und Ausnah-
men, über die nachzudenken sich immer wieder lohnt, bei-
spielsweise Substitutionsmöglichkeiten wie Satzungen oder 
Mindestlohntarife oder auch das Erlangen der Kollektivver-
tragsfähigkeit als Verband.
In Kunst und Kultur spielen Kollektivverträge bisher – ab-
gesehen vom Film – eine sehr kleine Rolle. Es gibt einzelne 
im Theater- und Musikbereich, die aufgrund ihrer Beschrän-
kungen bei den beteiligten Arbeitgeber_innen kaum Außen-
seiterwirkung entfalten können. Eine größere Rolle spielen 
sie jedoch als Vorlage für die hier im Fair Pay Reader ver-
sammelten Honorarempfehlungen und Gehaltsschemas: nämlich 
als Orientierungspunkt.
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W A S  T U N ?

Von einem Recht auf angemessene und faire Bezahlung träu-
men viele in Kunst und Kultur schon lange. Kampagnen wie 
„Pay the Artist Now“ der IG Bildende Kunst und auch die 
gemeinsame Initiative zahlreicher Interessenvertretungen 
kulminierend im Fair Pay Reader zielen auf die Umsetzung. 
Von Verbindlichkeit und einem Recht auf Fair Pay sind wir 
allerdings noch weit entfernt. Auch die Freiheit, anderen 
und sich selbst zugunsten des künstlerischen Ergebnisses 
möglichst wenig Honorar zu zahlen, unterliegt noch keinen 
Beschränkungen. Kollektivverträge bilden neben einer fi-
xen Verankerung im Förderwesen eine Möglichkeit, dem Ziel 
einer Verbindlichkeit Schritt für Schritt näher zu kommen.

Z E N T R A L E  E C K P U N K T E  F Ü R  D I E  N Ä C H S T E N  J A H R E

• �In Bezug auf gemeinsame Vergütungsregeln: Erreichen von 
praktisch nutzbaren Regelungen für die Repräsentativität 
von Berufsgruppen und Verbänden auf der Gegenseite und 
der Verhandlungsbereitschaft ebendort.

• �In Bezug auf die Leitlinien der europäischen Kommission 
für Kollektivverträge für Solo-Selbstständige: Die Um-
setzung von Regelungen im österreichischen Recht, die 
jedenfalls eine Außenseiterwirkung enthalten muss.

• �In Bezug auf die Kollektivvertragssituation in Kunst und 
Kultur: Das aktive Engagement für breitere Kollektivver-
träge, beginnend z. B. im Feld der Kulturvermittlung, wo 
die Bundesmuseen Stand jetzt noch verhandeln.

• �In allen drei Feldern: Das zielorientierte weitere Nach-
denken über mögliche Verhandlungspartner_innen und das 
Setzen von geeigneten Schritten im Einklang mit den Fort-
schritten von Fair Pay im geförderten Bereich.
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I N F O R M A T I O N :

• �Leitlinie europäische Kommission zu Kollektivverträgen 
von Solo-Selbstständigen: https://eur-lex.europa.eu/le-
gal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022XC0930%2802%29

• �Rechtsgrundlage gemeinsame Vergütungsregeln: Urheber_in-
nenrechtsgesetz §37b-g

• �Arbeitsverfassungsgesetz: www.ris.bka.gv.at/GeltendeFas-
sung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008329

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022XC0930%2802%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022XC0930%2802%29
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008329
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008329
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FREIEN MEDIEN

AUTONOME INTERESSENVERTRETUNGEN IN KUNST, KULTUR UND 

M I T G L I E D S V E R B Ä N D E  K U L T U R R A T  Ö S T E R R E I C H

ASSITEJ Austria
www.assitej.at

Berufsvereinigung der Bildenden Künstler Österreichs
www.art-bv.at

Dachverband der österreichischen Filmschaffenden
www.filmschaffende.at

Forum österreichischer Filmfestivals
www.film-festivals.at/das-forum

IG Bildende Kunst
www.igbildendekunst.at

IG Freie Theaterarbeit
www.freietheater.at

IG Kultur Österreich
www.igkultur.at

http://www.assitej.at
http://www.art-bv.at
http://www.filmschaffende.at
http://www.film-festivals.at/das-forum
http://www.igbildendekunst.at
http://www.freietheater.at
http://www.igkultur.at
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www.translators.at

Österreichischer Musikrat
www.oemr.at

Österreichischer Verband der Kulturvermittler:innen im 
Museums- und Ausstellungswesen
www.kulturvermittlerinnen.at

Verband Freier Rundfunk Österreich
www.freier-rundfunk.at

VOICE – Verein für Leistungsschutz der SprecherInnen und 
DarstellerInnen
www.sprecherverband.at

W E I T E R E  I N T E R E S S E N V E R T R E T U N G E N
( o h n e  A n s p r u c h  a u f  V o l l s t ä n d i g k e i t )

F I L M

Austrian Composers – Vereinigung österreichischer  
Komponistinnen und Komponisten
www.austriancomposers.com

Austrian Directors‘ Association (ADA)
www.ada-directors.com

Austrian Editors Association (aea)
www.editors.at

http://www.translators.at
http://www.oemr.at
http://www.kulturvermittlerinnen.at
http://www.freier-rundfunk.at
http://www.sprecherverband.at
http://www.austriancomposers.com
http://www.ada-directors.com
http://www.editors.at


219

219

219

219

I
N
T
E
R
E
S
S
E
N
V
E
R
T
R
E
T
U
N
G
E
N 

F
A
I
R
 
P
A
Y
 
R
E
A
D
E
R
 
2
0
2
4

dok.at – Interessengemeinschaft Österreichischer  
Dokumentarfilm 
www.dok.at

Drehbuchverband Austria
www.drehbuchverband.at

FC Gloria – Frauen* Vernetzung Film
www.fc-gloria.at

filmmakeup – Austrian Association of Film-Makeup,  
Hair and SFX Artists
www.filmmakeup.at

Filmton Austria – Berufsvereinigung der Filmton- 
schaffenden Österreichs
www.film-ton.at

Leuchtkraft – Österreichischer Berufsverband für  
Filmlicht und Grip
www.leuchtkraft.at

Verband der österreichischen FilmschauspielerInnen (VÖFS)
www.voefs.at

Verband Filmregie Österreich
www.austrian-directors.com

Verband Green Film Consultants Austria (VGFCA)
www.vgfca.at

Verband Österreichischer Casting Directors (VOECD)
www.voecd.com

Verband Österreichischer Filmausstatter*innen (VÖF)
www.filmdesigners.at

http://www.dok.at
http://www.drehbuchverband.at
http://www.fc-gloria.at
http://www.filmmakeup.at
http://www.film-ton.at
http://www.leuchtkraft.at
http://www.voefs.at
http://www.austrian-directors.com
http://www.vgfca.at
http://www.voecd.com
http://www.filmdesigners.at
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2024

2024 ISBN 978-3-200-09634-9 

FA IR  PAY!
G  R  U  N  D  S  Ä  T  Z  E

1. �Faire Honorare, faire Gagen, faire Tarife:  
Mindesthonorare, Regelhonorare, Richtwerte

2. �Faire Gehälter, faire Löhne:  
Kollektivvertragsregelungen

3. �Faire Verträge: Musterverträge, Normverträge,  
Rahmenverträge

4. �Faire Dienstverträge, faire Arbeitsverträge,  
faire Werkverträge: Kollektivvertragsregelungen,  
Betriebsvereinbarungen

5. �Faire Arbeitsbedingungen: Betriebsvereinbarungen

6. �Faire Abstandshonorarregelungen:  
Mustervereinbarungen, Normvereinbarungen

7. �Faire Kommunikation: Informationspflicht,  
Gleichbehandlung aller Beteiligten, Transparenz

M  A  S  S  N  A  H  M  E  N

1. �Verankerung fairer Bezahlung und fairer Verträge  
als Förderkriterium: Keine öffentlichen Gelder  
für Projekte und Einrichtungen, die auf un(ter)- 
bezahlter künstlerischer oder kultureller Arbeit  
beruhen oder budgetär bedingt auf rechtlich  
zweifelhafte Arbeitsverhältnisse ausweichen.

2. �Erhöhung der Budgets für Kunst-, Kultur- und  
Medienförderung: Anhebung der Ausgaben für Kunst  
und Kultur auf mindestens 1 % des BIP, davon 50 % für 
die Freie Szene, um die genannten Ziele im Sinne  
der Förderung von Vielfalt zu verwirklichen.

3. �Urheber_innenvertragsrecht: Für einen Anspruch  
auf angemessene Vergütung der Nutzung (Verwertung)  
von urheber_innenrechtlich geschützten Werken.  
Rahmenverträge sollen Mindeststandards festlegen  
und ein Verhandeln „auf Augenhöhe“ gewährleisten.


